@ ITC

INNOVATIONS- UND
TRENDCENTER

Offentliche Bekanntmachung nach § 14 Kommunalpriifungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (KPG M-V) iiber den Jahresabschluss 2023
der ITC Innovations- und Trendcenter GmbH

Zum Jahresabschluss 2023 der ITC Innovations- und Trendcenter GmbH werden hiermit
gemal § 14 KPG M-V éffentlich bekannt gemacht:

1. der Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers,
2. der Feststellungsvermerk des Landesrechnungshofes und

3. der Beschluss Uber die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie die
beschlossene Behandlung des Jahresergebnisses.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2023 der ITC GmbH liegt gem. § 14 KPG M-V fiir
jeden zur Einsichtnahme

vom 09.05.2025 bis zum 03.06.2025
im Amt Rostocker Heide, Eichenallee 20a in Gelbensande zu den Offnungszeiten

Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 14:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 17:00 Uhr

in Zimmer 2.17 aus.

Bentwisch, den 08.05.2025
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Hinweis
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.amt-rostocker-heide.de am 08.05.2025 (Link: Öffentliche Bekanntmachungen)
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Wiedergabe des Bestatigungsvermerks und Schlussbemerkung

"BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die ITC Innovations- und Trendcenter GmbH
Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ITC Innovations- und Trendcenter GmbH (im Folgenden: Gesellschaft) —
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschafts-
jahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschlief3lich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepruft. Darliber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesell-
schaft fur das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

— entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsatze ordnungsmalfiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermoégens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage fur das
Geschéaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

— vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zu-

treffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmahigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.
Grundlage fiir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaRiger Abschlussprufung durchgefuhrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-
satzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erflillt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage flr unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,
fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und daflrr, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrol-
len, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchfiihrung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentli-
chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung

und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich, die Fahigkeit
der Gesellschaft zur FortfGhrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschla-
gig, anzugeben. Dariber hinaus sind sie daflir verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss im Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
fur die Vorkehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
madglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fur die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kén-
nen.
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Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss und mit den bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Uberein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefiihrte Prifung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernlnftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung dben wir pflichtgemalles Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Daruber hinaus

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fuhren Prifungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage fir unsere Priifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als das Risiko,
dass aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolosen
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstdndigkeiten, irreflihrende
Darstellungen bzw. das Aul3erkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

— gewinnen wir ein Verstandnis von dem fiur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten internen Ko-
trollsystem und den fur die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Mallnahmen, um
Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

— beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschatzten
Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

— ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
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Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehorigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zu-
kinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren, dass die Gesellschaft seine Unter-
nehmenstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

— beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschliellich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiih-
rung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

— beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

— fdhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prifungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschliellich etwaiger bedeutsamer
Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Priifung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhaltnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Ge-
schéaftsjahr befasst. Gemal § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestatigungsvermerk auf unsere Téatig-
keit einzugehen.

Auf der Basis unserer durchgefuhrten Tatigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sach-
verhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhaltnisse der
Gesellschaft Anlass geben.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich flr die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Gesellschaft sowie flr

die Vorkehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie dafir als notwendig erachtet haben.
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Unsere Téatigkeit haben wir entsprechend dem IDW Priifungsstandard: Berichterstattung lber die Erweiterung
der Abschlusspriifung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgefiihrt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Grundsatzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu
wardigen, ob die wirtschaftlichen Verhaltnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es

nicht Aufgabe des Abschlussprifers, die sachliche ZweckmaRigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen

Vertreter und die Geschaftspolitik zu beurteilen.”

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht Uber unsere Prifung des Jahresabschlusses der ITC Innovations- und
Trendcenter GmbH, fir das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 erstatten wir in
Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Priifungsbericht liegen die ,Grundséatze ord-

nungsmafiger Erstellung von Prifungsberichten® (IDW PS 450 n.F.) zu Grunde.

Eine Verwendung des unter Abschnitt 9. wiedergegebenen Bestatigungsvermerks aul’erhalb des Prufungs-
berichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veréffentlichungen oder Weitergabe des Jahresab-
schlusses in einer von der bestatigten Fassung abweichenden Form (einschlieRlich der Ubersetzung in an-
dere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestatigungsvermerk

zitiert oder auf unsere Prufung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Rostock, 18. November 2024

ETL AG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
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EINGEGANGEN 3 0. Jan, 2025
= | LANDESRECHNUNGSHOF

‘@j/ Mecklenburg-Vorpommern

Landesrechntngshof Meckienburg-Vorpommern, Mihlentwiete 4, 19059 Schwerin

Innovations- und Trendcenter GmbH Bearbeitet von: Heike Arndt

Telefon: 0385 7412116

Hansestralle 21 Fax: 0385 7412-100

18182 Bentwisch E-Mail: harndt@Irh-mv.de
lhr Zeichen:

Gz 22A-13.0231-139/2023 - 1954/2025

Schwerin, 27, Januar 2025

Prafung des jahresabschiusses zum 31. Dezember 2023 nach Abschnitt IlI Kommunalpri-
fungsgesetz (KPG M-V)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend leitet der Landesrechnungshof gemaR § 14 Abs. 4 KPG M-V eine Ausfertigung des Pr-

fungsberichts des Abschlussprifers Gber die Prifung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember
2023 weiter.

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass die alleinige Offenlegung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach §§ 325 ff. HGB nicht den Anforderungen des § 14 Abs. 5 KPG M-V geniigt.

Der Landesrechnungshof erwartet, dass die Gesellschaft die Vorschriften des § 14 Abs. 5 KPG M-V
klnftig beachtet.

Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 KPG M-V (iber die Bekanntmachung und Of-
fenlegung dieser Unterlagen (vgl. auch Tz. 40 Grundwerk').

Mit freundlichen GriRen

gez. Fuhrmann 5

' Vgl Grundwerk 2024 in der Fassung vom 19. Dezember 2023, verdffentlicht auf der Homepage des Landes-

rechnungshofes unter www.Irh-mv.de/Veroffentlichungen/Rundschreiben-an-Wirtschaftsprafer;.

Dienstsitz Schwerin E-Mail: poststelle@Irh-mv.de AuBenstelle Neubrandenburg
Mdhlentwiete 4 Telefon: 0385 7412-0 | Fax: -100 Beseritzer Stralle 11
19059 Schwerin Web:  Irh-mv.de 17034 Neubrandenburg



Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammiung der ITC
Innovations- und Trendcenter GmbH

Datum: Donnerstag, 03.12.2024

TOP1 Beschluss zum von der Gesellschaft aufgestellten und durch die
Wirtschaftspriifungsgesellschaft ETL AG, Herrn Jacob —
Wirtschaftspriifer - gepriiften Jahresabschluss zum 31.12.2023

Danach erfolgte die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2023 wie folgt:

Der Geschéftsfihrer der ITC Innovations- und Trendcenter GmbH hat den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 aufgestellt und den Gesellschaftern zur
Prifung und Feststellung vorgelegt. Die Gesellschafter haben den Jahresabschluss
geprift; Auskinfte wurden durch den Geschéftsfiihrer erteilt. Ergdnzende Berichte
waren nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und der Lagebericht fir das
Geschdftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 werden hiermit von
der Gesellschafterversammlung in der im Priifungsbericht der Wirtschaftspriifungs-
gesellschaft ETL AG vom 18. November 2024 enthaltenen Fassung festgestellt.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

2 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Stimmenthaltungen

Die ITC Innovations- und Trendcenter GmbH hat per 31. Dezember 2023 einen

Jahresiberschuss in Hohe von 75.019,88 € erzielt. Das Ergebnis wird wie folgt
verwendet:

Der Jahrestiberschuss in Hohe von 75.019,88 € wird in voller Hohe auf das neue
Geschaftsjahr vorgetragen. Er wird in der Gesellschaft thesauriert und geht in den
Posten ,Gewinnvortrag" der Bilanz des folgenden Geschéftsjahres ein.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:
2 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Stimmenthaltungen



Dem Geschéftsfiihrer der Gesellschaft, Herrn Stephan Busekow, wird hiermit fiir das
Geschaftsjahr 2023 durch die Gesellschafterversammiung Entlastung erteilt.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

2 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Stimmenthaltungen

Bentwisch, 03.12.2024
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Stephan Busekow
Geschaftsfiihrer
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